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Antwort 
 
der Landesregierung 

auf die Kleine Anfrage 911 vom 14. Februar 2013 
des Abgeordneten Hendrik Wüst   CDU 
Drucksache 16/2155 
 
 
 
Hochglanzveranstaltungen der Landesregierung – welche Kosten entstehen den Steu-
erzahlern in Nordrhein-Westfalen! 
 
 
 
Die Ministerpräsidentin hat die Kleine Anfrage 911 mit Schreiben vom 11. April für die Lan-
desregierung im Einvernehmen mit allen übrigen Mitgliedern der Landesregierung beantwor-
tet. 
 
 
 
Vorbemerkung der Kleinen Anfrage 
 
Die Landesregierung plant für das Jahr 2013 mit 3,5 Mrd. Euro neuen Schulden. Angesichts 
der drastischen Staatsverschuldung unseres Landes müssen stärker noch als in der Ver-
gangenheit alle Ausgaben der Regierung kritisch auf ihr Kosten-Nutzen-Verhältnis hinterfragt 
werden. Dies gilt insbesondere für die diversen Hochglanzveranstaltungen in exklusiven 
Rahmen, zu denen die Landesregierung gelegentlich einlädt. So hat zuletzt Wirtschaftsminis-
ter Duin 400 Gäste zu einem Wirtschaftsgespräch ins Ständehaus eingeladen.  
 
 
Vorbemerkung der Landesregierung 
 
Es ist unstrittig und in der Vergangenheit auch durch das Bundesverfassungsgericht bestä-
tigt worden, dass die Öffentlichkeitsarbeit einer Regierung nicht nur zulässig, sondern auch 
notwendig ist, um Staatsbewusstsein und Identifikation der Bürgerinnen und Bürger mit dem 
Staat im demokratischen Gemeinwesen lebendig zu halten. 
 
Die amtierende Landesregierung hat sich zum Ziel gesetzt, aus Betroffenen Beteiligte zu 
machen. Deshalb sind gerade für diese Landesregierung umfassende Information über ihre 
Arbeit und der Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern in Nordrhein-Westfalen wichtige 
Grundlage ihres Handelns. 
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Eine solche umfassende Information der Bürgerinnen und Bürger geschieht natürlich auch 
im Rahmen von Veranstaltungen. Damit betritt die jetzige Landesregierung kein Neuland. 
Vielmehr war dies auch gängige Praxis früherer Landesregierungen. Exemplarisch seien an 
dieser Stelle einige Veranstaltungen der Vorgängerregierung genannt: 
 

 Die Petersberger Conventions 2009 und 2010 haben den Steuerzahler insgesamt 
über eine Million Euro gekostet (2009: 535.000 EUR, 2010: 480.000 EUR). 

 Auch die Vorgängerregierung hat zu Wirtschaftsgesprächen eingeladen: Die bei-
spielsweise in den Jahren 2008 und 2009 im Düsseldorfer Hotel Maritim unter diesem 
Titel durchgeführten Veranstaltungen kosteten jeweils rund 250.000 EUR. 

 Die Bestenehrung 2009 kostete 173.000 EUR. 

 Der Designtag NRW 2007 kostete 307.000 EUR. 

 Das 1. Bildungspolitische Symposium im Jahr 2007 kostete 102.000 EUR. 

 Der Landesanteil an der 13. Internationalen Metropolis Konferenz 2008 betrug 
322.000 EUR (Gesamtkosten der Konferenz: 800.000 EUR). 

 
Die jetzige Landesregierung führt grundsätzlich keine „Hochglanzveranstaltungen in exklusi-
vem Rahmen“ durch. Vielmehr werden Veranstaltungen generell in einem dem jeweiligen 
Anlass angemessenen Kosten-Nutzen-Verhältnis durchgeführt und unterliegen den Grunds-
ätzen der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit des Landeshaushaltsgesetzes. 
 
Die als Anlage zur Beantwortung dieser Kleinen Anfrage beigefügten Tabellen belegen, dass 
sich die jetzige Landesregierung mit den von ihr durchgeführten Veranstaltungen absolut im 
Rahmen dessen bewegt, was auch andere Landesregierungen vor ihr für solche Veranstal-
tungen ausgegeben haben. Die Kosten für das in der Anfrage explizit erwähnte Wirtschafts-
gespräch 2013 (154.000 €) belegen im Vergleich zu den Kosten für die Wirtschaftsgesprä-
che der Jahre 2008 und 2009 (jeweils rund 250.000 €) vielmehr, dass die amtierende Lan-
desregierung bemüht ist, Kosten im Rahmen zu halten und auf ein vertretbares Maß zurück-
zuführen.  
 
Um die in Frage 5 geforderten Begründungen für die Durchführung der jeweiligen Veranstal-
tungen übersichtlich darstellen zu können, wurden folgende Kategorien eingeführt: 
 

a. Veranstaltungen zur Erfüllung von Repräsentationsverpflichtungen der Landesregie-
rung 

b. Veranstaltungen zur Förderung des Landesbewusstseins 

c. Informationsveranstaltungen zur Darstellung der Arbeit der Landesregierung 

d. Dialogveranstaltungen zur Beteiligung Betroffener bzw. zur Gewinnung von Pla-
nungs- und Entscheidungshilfen 

e. Sonstige 
 
Die Landesregierung hat sich bemüht, alle Veranstaltungen, bei denen die Öffentlichkeit ein-
gebunden war bzw. wird und damit nicht nur die in der Anfrage geforderten „Informations-, 
Dialog-, Werbe- und Marketingveranstaltungen“ umfassend darzustellen. Aus diesem Grund 
sind z.B. auch Veranstaltungen aufgeführt, die der Erfüllung von Repräsentationsverpflich-
tungen der Landesregierung dienen. Aufgrund der Fülle des zu sichtenden Datenmaterials 
wird darauf hingewiesen, dass nicht mit Sicherheit ausgeschlossen werden kann, dass eine 
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Maßnahme nicht erfasst worden ist, die möglicherweise als Veranstaltung im intendierten 
Sinne des Fragestellers qualifiziert werden könnte. 
 
Des Weiteren wurde vor dem Hintergrund des vom Fragesteller nicht näher definierten Be-
griffs der „Hochglanzveranstaltung“ darauf verzichtet, Veranstaltungen aufzuführen, die we-
niger als 10.000 EUR gekostet haben bzw. kosten werden.   
 
 
1. Wie viele Informations-, Dialog-, Werbe- und Marketingveranstaltungen hat die 

Landesregierung seit ihrem Amtsantritt im Juli 2010 durchgeführt? (Bitte nach 
Themen und Ministerien getrennt auflisten) 

 
2. Welche Kosten sind dem Landeshaushalt für die jeweilige Veranstaltung ent-

standen? (Bitte getrennt nach Veranstaltung aufführen) 
 
In der Anlage zu den Fragen 1, 2 und 5 werden die seit Juli 2010 durchgeführten Veranstal-
tungen, ihre Themen und die jeweiligen Kosten sowie die jeweilige Begründung für die 
Durchführung getrennt nach Ministerien dargestellt. 
 
 
3. Welche Veranstaltungen plant die Landesregierung für das Jahr 2013? (Bitte 

nach Themen und Ministerien getrennt auflisten) 
 
4. Welche Kosten werden dem Landeshaushalt für die jeweilige Veranstaltung ent-

stehen? (Bitte getrennt nach Veranstaltung aufführen) 
 
5. Welche Gründe liegen nach Ansicht der Landesregierung zur Rechtfertigung der 

Durchführung der jeweiligen Veranstaltungen in Anbetracht des desolaten Zu-
stands des Landeshaushalts vor? 

 
In der Anlage zu den Fragen 3, 4 und 5 werden die nach jetzigem Stand für das Jahr 2013 
noch geplanten Veranstaltungen, ihre jeweiligen Themen und die jeweils kalkulierten Kosten 
sowie die jeweilige Begründung für die Durchführung getrennt nach Ministerien dargestellt. 
 
 



 






















































































